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RS OGH 1976/10/5 13Os110/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.10.1976

Norm

StPO §2 Abs5

Rechtssatz

Eine Bevollmächtigung durch den Verletzten zur Erteilung einer Verfolgungsermächtigung muß mit solcher

Deutlichkeit erfolgen, daß von einem Nachweis einer Ermächtigung gesprochen werden kann.
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